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1. Vorbemerkung 

Am 28.03.2023 hat der Gemeinderat die Änderung des Flächennutzungsplans im Be-
reich der Fl. Nr. 180, Gemarkung Oberschleißheim für eine Freiflächenphotovoltaik-
anlage beschlossen. Diese wurde als 32. Änderung ins Verfahren gegeben. Im Laufe 
des Verfahrens wurde beschlossen, neben der Photovoltaikanlage auch einen Batte-
riegraustromspeicher zuzulassen. 

Der Änderungsbereich umfasst das Grundstück Fl. Nr. 180. Er hat eine Größe von 
1,57 ha.  

Im Parallelverfahren erfolgte mit Beschluss des Bau- und Werkausschusses vom 
Freiflä-

chenphotovoltaikanlage östlich der Kläranlage, nördlich Hirschplanallee  

 

2. Anlass und Ziel der Planung  

Ziel der Flächennutzungsplan-Änderung ist es, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Bau einer Freiflächenphotovoltaikanlage und eines Batteriegrau-
stromspeichers zu schaffen und damit einen Beitrag zum Ausbau der Nutzung von 
regenerativen Energiequellen zu leisten.  

Erforderliche natur- und artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen sollen durch die Planung gesichert werden. Beides soll innerhalb des Plan-
gebiets erfolgen.  

3. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange 

Die Umweltbelange wurden im Rahmen einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
beachtet und die Untersuchungsergebnisse in einem Umweltbericht gem. § 2 a 
BauGB dargestellt. Zudem wurde für die Aufstellung des Bauleitplans eine Prüfung 
artenschutzrechtlicher Belange, ein Schallgutachten sowie ein Blendgutachten erar-
beitet. Die Ergebnisse wurden in der Planung berücksichtigt und im Umweltbericht 
und in der Begründung dokumentiert. 

Prüfung artenschutzrechtlicher Belange 

Die Prüfung artenschutzrechtlicher Belange kommt zu folgendem Ergebnis: Durch die 
geplante Errichtung einer PV-Freiflächenanlage gehen essentielle Habitatstrukturen 
für mehrere Vogelarten verloren, die das Plangebiet als Nahrungshabitat bzw. Ruhe- 
und Fortpflanzungsstätte nutzen. Um den Verlust an Strukturen auszugleichen, wurde 
ein Maßnahmen- und Umsetzungskonzept erarbeitet, bei dem alle planungsrelevan-
ten Arten berücksichtigt wurden. Dadurch ist sichergestellt, dass die Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG nicht berührt werden. Insgesamt entstehen innerhalb 
des Plangebietes auf unterschiedlichen Maßnahmenflächen arttypische und sich er-
gänzende Habitatausstattungen, die die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte innerhalb des Plangebietes weiterhin wahren können. 

Schallschutzgutachten 

Die schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbüros IFB Eigenschenk GmbH mit 
der Auftrags Nr. 2024-105815-Revb vom 21.07.2025 kommt zum Ergebnis, dass un-
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ter Berücksichtigung der schalltechnischen Vorbelastung hinsichtlich der Gewerbe-
lärmemissionen aus dem Betrieb der untersuchten PV-Freiflächenanlage keine Über-
schreitungen der zulässigen Immissionsrichtwertanteile nach TA Lärm an den Fassa-
den bestehender Wohn- und Büronutzungen in der Nachbarschaft zu erwarten sind. 

Gutachten zur Blendwirkung 

Das Blendgutachten erstellt durch Müller-BBM, Bericht Nr. M183554/01, vom 16. 
14.2025, kommt zu dem Schluss, dass die Beurteilungskriterien gemäß LAI Licht-
Richtlinie [3] in Bezug auf Blendwirkungen an der Wohnbebauung überall eingehalten 
werden können. 

Umweltbericht 

Der Umweltbericht fasst die Auswirkungen auf die Schutzgüter wie folgt zusammen: 

Auf den ersten Blick auf das Luftbild erscheint das Grundstück der ehemaligen Gärt-
Die Bestandserhebung nach den Biotop- und Nutzungstypen 

(BNT) ergab ein Mosaik aus nährstoffreichen Ruderalflächen mit Neophytensukzes-
 aus Hartriegel ohne jegli-

chen Unterwuchs, Grünwegen, kiesigen Stellen, Mauern / Kanten / Zaunfundamenten 
und Gebäuden wie Garagen, ehem. Schafstall sowie Gebäuderuinen. 

Der notwendige naturschutzrechtliche Ausgleich kann innerhalb des Geltungsberei-
ches der 32. Flächennutzungsplan-Änderung gedeckt werden. Gleichzeitig können 
die artenschutzrechtlichen Belange erfüllt werden (separates Dokument vom 
29.01.2025 bearbeitet von A. Schyschka, PV München). 

Die unterschiedlichsten Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 89 wurden auf die 
Ebene der Flächennutzungsplan-Änderung übertragen: 

 Bäume vorhanden (Hinweis) 

 Bäume geplant (Hinweis) 

 Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft 

Aufgrund der Minimierungsmaßnahmen gemäß den grünordnerischen Festsetzun-
gen ist bei den meisten Schutzgütern mit geringen Umweltauswirkungen zu rechnen. 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung  

Das Bauvorhaben stellt einen Eingriff nach § 14 BNatSchG dar. Der Bedarf für die 
Ausgleichsfläche wurde in Anlehnung an den Leitfaden (Fassung 12/2021) des Bay-
erischen Staatsministeriums für Land

 ermittelt. Die Beurteilung erfolgt nach dem Regelverfah-
ren. 

Das Ziel der vorliegenden Bauleitplanung ist es, den Ausgleichsbedarf innerhalb des 
Geltungsbereichs der 32. Flächennutzungsplan-Änderung zu decken. Die innerhalb 
des Bebauungsplans Nr. 89 erarbeitenden Ausgleichsflächen werden ebenfalls in der 
32. Flächennutzungsplan-Änderung dargestellt. 

Der gesamte Ausgleichsbedarf wird innerhalb des Geltungsbereichs zur Verfügung 
gestellt. Die Flächen für landschaftliche Maßnahmen betragen 0,40 ha, das entspricht 
25,4 % des Geltungsbereichs.  
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4. Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden 

Es wurde ein Regelverfahren gemäß der §§ 3 und 4 BauGB sowie eine erneute Be-
teiligung gem. § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB durchge-
führt. Dabei wurden die Dauer der Veröffentlichung und die Frist zur Stellungnahme 
angemessen verkürzt. 

Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 

Im Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde von einem Bürger eine 
Anregung zur Verlagerung der geplanten Bodenstelle mit Totholz vorgebracht, der 
nicht gefolgt wurde. Stattdessen wurde ein anderer Standort gewählt. 

Das Landratsamt München, Bauen, gab zahlreiche Anregungen die Plandarstellung 
und Begründung betreffend. Desweiteren wies die Fachstelle auf die Notwendigkeit 
der Prüfung von Immissionen und Blendwirkung der geplanten Anlage hin und gab 
zu Bedenken, dass der Standort im gesamtgemeindlichen Standortkonzept für Frei-
flächenphotovoltaikanlagen als nicht geeignet beurteilt sei. Die Gemeinde griff die 
Anregungen auf und setzte sie in Planänderungen um. Die Eignung der Fläche 
konnte mit Verweis auf die notwendigerweise geringere Betrachtungstiefe auf ge-
samtgemeindlicher Ebene plausibel begründet werden. 

Das Landratsamt München, Naturschutz, Erholungsgebiete, Landwirtschaft und Fors-
ten, schätzte die vorgesehene Fläche aufgrund des Artenschutzes als kritisch ein und 
empfahl auf die angrenzende freie Ackerfläche auszuweichen. Zudem wies es darauf 
hin, dass die Einbindung des Landschaftsbildes zu berücksichtigen sei. Aufgrund be-
reits erfolgter artenschutzbezogener Untersuchungen und entsprechender Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der öko-
logischen Funktionalität auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung hat die Ge-
meinde den Standort beibehalten, zumal die umliegenden Ackerflächen dem Bau-
herrn für eine Nutzung nicht zur Verfügung standen. Die Anregung zur Eingrünung 
wurde aufgegriffen. 

Das Landratsamt München, Immissionsschutz, staatliches Abfallrecht und Altlasten 
betonte die Notwendigkeit eines Lärm- und Blendgutachtens. Die Gemeinde legte 
beides im Laufe des Verfahrens vor. 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wies auf landwirtschaftliche Be-
lange hin, u. a. die Sicherung von Zufahrten zu landwirtschaftlichen Flächen, Grenz-
abstände von Bepflanzungen, landwirtschafte Emissionen (z. B. Staub) und die Not-
wendigkeit eine Verunkrautung der Fläche der Photovoltaikmodule mit Blick auf den 
Schutz der umgebenden Äcker zu verhindern. Die Gemeinde griff die Hinweise teil-
weise auf. 

Das Wasserwirtschaftsamt München empfahl aufgrund der Belastung der Fläche mit 
Schadstoffen eine Weidenutzung auszuschließen. Die Gemeinde folgte der Anre-
gung und strich eine entsprechende Empfehlung aus der Festsetzung zum Bebau-
ungsplan. Zudem nahm sie die Altlastenthematik in die Begründung auf.  

Förmliche Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 

Durch einen Bürger wurde die Anregung eingebracht, Batteriegraustromspeicher als 
Hauptnutzung im Plangebiet zuzulassen. Die Gemeinde kam der Anregung nach und 
erweiterte die Zweckbestimmung des Sondergebiets. 

 




